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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1961

Norm

EheG §49 Satz2 E

Rechtssatz

Entschuldbare Beschimpfungen und Exzesse der Ehefrau, wenn Ehemann ihr dazu durch wiederholtes

Zusammentreffen mit seiner vormaligen - nun von ihm geschiedenen - Ehefrau Anlaß gibt.
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